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§ 12 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und 

Verordnungen der Stadt 
Bramsche sowie 
Erteilungen von 
Genehmigungen für 
Flächennutzungspläne 
werden im Amtsblatt für 
den Landkreis Osnabrück 
verkündet. Dies gilt 
nicht, soweit durch 
Rechtsvorschrift etwas 
anderes bestimmt ist. 

 
(2) Öffentliche und 

ortsübliche 
Bekanntmachungen 
nach dem NKomVG 
erfolgen in der Zeitung 
„Bramscher 
Nachrichten“. Gleiches 
gilt für 
Bekanntmachungen 
nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB). 
Dies gilt nicht, soweit 
durch Rechtsvorschrift 
etwas anderes bestimmt 
ist. 

 
(3) Sonstige öffentliche und 

ortsübliche 
Bekanntmachungen 
erfolgen durch 
mindestens 
zweiwöchigen Aushang 
am Rathaus (Hasestr. 11, 
49565 Bramsche). Ein 
Hinweis auf den 
Aushang erscheint in der 
Zeitung „Bramscher  
Nachrichten“. Dies gilt 
nicht, soweit durch 
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§ 12 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt Bramsche sowie 

Erteilungen von Genehmigungen für 
Flächennutzungspläne werden im elektronischen 
„Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück“ verkündet bzw. 
veröffentlicht. Dies gilt nicht, soweit durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. Das 
elektronische Amtsblatt wird auf der Internetseite des 
Landkreises Osnabrück unter https://www.landkreis-
osnabrueck.de/verwaltung/veroeffentlichungen/amtsblae
tter und der Angabe des Bereitstellungdatums 
veröffentlicht. 

 
(2) Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen nach dem 

NKomVG erfolgen in der Zeitung „Bramscher 
Nachrichten“. Gleiches gilt für Bekanntmachungen nach 
dem Baugesetzbuch (BauGB). Dies gilt nicht, soweit durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. 

 
(3) Sonstige öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen 

erfolgen durch mindestens zweiwöchigen Aushang am 
Rathaus (Hasestr. 11, 49565 Bramsche). Ein Hinweis auf 
den Aushang erscheint in der Zeitung „Bramscher  
Nachrichten“. Dies gilt nicht, soweit durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. 

 

 



Rechtsvorschrift etwas 
anderes bestimmt ist. 

 

 

 


